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+++newsletter+++ 
 

Termine August 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 

Umsatzsteuer4 10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.08.20185 20.08.2018 10.08.2018 
Grundsteuer 15.08.20185 20.08.2018 10.08.2018 
Sozialversicherung6 29.08.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 

Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2018 fällig. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.08.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine September 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag  

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Umsatzsteuer4 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.09.2018 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 



 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Steuerabzug für Bauleistungen bei der Installation von 
Photovoltaikanlagen 
Zur Sicherung von Steueransprüchen bei Bauleistungen an einem Bauwerk hat der Auftraggeber 
(Leistungsempfänger) einen besonderen Steuerabzug vorzunehmen, wenn er selbst Unternehmer ist. Er 
darf nur 85 % der für die erhaltene Bauleistung vereinbarten Vergütung an den leistenden 
Bauunternehmer (Leistender) auszahlen. Die restlichen 15 % muss er für Rechnung des Leistenden an 
das für diesen zuständige Finanzamt anmelden und abführen. 
Der Begriff „Bauwerk“ ist weit auszulegen und umfasst nicht nur Gebäude. Die Annahme einer Bauleistung 
an einem Bauwerk setzt allerdings voraus, dass sie sich unmittelbar auf die Substanz des Bauwerks 
auswirkt. Hierzu zählen auch Erhaltungsaufwendungen. 
Eine Unterscheidung zwischen Gebäuden und Betriebsvorrichtungen ist nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf für den Begriff des Bauwerks nicht relevant. Es entschied, dass zu den 
abzugssteuerpflichtigen Bauleistungen auch das Aufstellen einer Aufdach-Photovoltaikanlage gehört. 
Hinweis: In bestimmten Fällen muss der Leistungsempfänger den Steuerabzug nicht vornehmen. Der 
Steuerabzug entfällt, wenn 
· der Bauunternehmer dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige 

Freistellungsbescheinigung vorlegt oder 
· die Bauleistungen auf vom Leistungsempfänger vermietete Wohnungen entfallen und dieser nicht 

mehr als zwei Wohnungen vermietet oder 
· die geschuldete Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich eine bestimmte Freigrenze 

nicht übersteigt. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 



 

 

Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob 
Die steuerliche Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses setzt voraus, dass es ernsthaft 
vereinbart ist und entsprechend der Vereinbarung tatsächlich durchgeführt wird. Die Anforderungen an 
den Nachweis sind hoch. Die vertragliche Gestaltung muss auch unter Fremden üblich sein, dem 
sog. Fremdvergleich standhalten. 
Das Finanzgericht Köln entschied, dass die Überlassung eines Dienstwagens für private Zwecke an den 
Arbeitnehmer-Ehegatten auch im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses üblich sein 
kann, wenn – wie im entschiedenen Sachverhalt – die gewährte Vergütung aus Bar- und Sachlohn nicht 
die Grenzen der Angemessenheit überschreitet. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich in einem anderen Fall entschieden, dass die 
Überlassung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung an einen geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer-
Ehegatten offensichtlich nicht fremdüblich ist. Demnach würde ein Arbeitgeber einem familienfremden 
geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug überlassen, da dieser durch eine umfangreiche 
Privatnutzung des Pkw die Vergütung für die Arbeitsleistung in unkalkulierbare Höhen steigern könnte. 

Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätzlich den Weisungen der Gesellschafter und sind 
deshalb regelmäßig als abhängig beschäftigt und damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen. Dies 
hat das Bundessozialgericht entschieden. 
Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie durch 
Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen können. 
Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer mindestens 50 % der Anteile am Stammkapital 
hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es ausdrücklicher Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
über eine umfassende und unentziehbare Sperrminorität, sodass es dem Geschäftsführer möglich ist, ihm 
nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern. 
Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis 
weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt 
werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die 
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. 

Wohnungseigentümer müssen auch hohe Sanierungskosten tragen 
Hat ein Altbau feuchte Wände und ist dadurch die Nutzung der Räumlichkeiten stark beeinträchtigt, muss 
eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Schäden beseitigen, auch wenn die Kosten dafür sehr hoch 
sind. Notfalls muss die Sanierung gemeinsam finanziert werden. Das hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. 
In einem 1890 erbauten Gebäude waren die Außenwände in drei Eigentumseinheiten im Souterrain stark 
durchfeuchtet. Laut einem eingeholten Gutachten sollte die Sanierung 300.000 € kosten. Der Mehrheit der 
Eigentümer war dies zu teuer. Die Sanierung wurde mit der Begründung abgelehnt, dass in Altbauten 
feuchte Wände durchaus üblich seien. 
Nach Auffassung des Gerichts muss die Sanierung durchgeführt werden. Eine Eigentümergemeinschaft ist 
verpflichtet, das Gemeinschaftseigentum instand zu halten und notfalls auch zu sanieren. Entscheidend ist 
dabei, wie die Räume genutzt werden. Für Kellerräume in einem Altbau würden andere Maßstäbe gelten 
als für Wohnungen und Geschäftsräume. Bei letzterer Nutzung könne auch bei Altbauten erwartet werden, 
dass die Wände nicht feucht sind. 

Einheitliches Vertragswerk bei Veräußerung von Grundstücken in einem 
Reihenhausgebiet 
Zwei Grundstückserwerber hatten im September notariell mit der Stadt einen Grundstückskaufvertrag 
abgeschlossen. Er enthielt die Verpflichtung zur Bebauung gemäß der vorliegenden Bauplanung der C-
GmbH. Der Bauerrichtungsvertrag zwischen den Erwerbern und der C-GmbH wurde im Oktober 
geschlossen. Darin wurde auf eine Baubeschreibung aus August sowie eine Planskizze und ein Angebot 
aus Oktober desselben Jahrs Bezug genommen. Der Bauplan war bereits drei Jahre vorher durch eine 
von der Stadt beauftragte G-GmbH erstellt worden. 
Nach Auffassung des Thüringer Finanzgerichts war in diesem Fall von einem einheitlichen Vertragswerk 
auszugehen. Obwohl der Grundstückskauf- und der Bauerrichtungsvertrag mit unterschiedlichen 
Vertragspartnern geschlossen wurden, konnte davon ausgegangen werden, dass die auf der 
Veräußererseite beteiligten Parteien aufgrund von Abreden zusammengearbeitet bzw. ihr Verhalten 
aufeinander abgestimmt hatten. Die Stadt hatte dem Grundstückserwerber ein Bauunternehmen benannt, 



 

 

das bereits eine Bauplanung für das gesamte Gebiet erstellt und ein konkretes Bebauungsangebot 
abgegeben hatte. Ob die Erwerber Kenntnis von dem Zusammenwirken der beiden Parteien hatten, war 
für die Beurteilung unerheblich. 
Folglich waren neben dem Grundstückskaufpreis auch die Baukosten in die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer einzubeziehen. 

Frist für Betriebskostenabrechnung gilt auch bei fehlender Vereinbarung 
von Vorauszahlungen 
Die zwölfmonatige Abrechnungsfrist für Betriebskostenabrechnungen gilt auch dann, wenn zwar die 
Zahlung von Betriebskosten, aber keine monatlichen Vorauszahlungen vereinbart worden sind. So lautet 
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 
Der Erwerber einer Eigentumswohnung hatte dem Verkäufer ein lebenslanges und unentgeltliches 
Wohnrecht eingeräumt. Gleichzeitig verpflichtete sich der Verkäufer, alle Betriebskosten zu zahlen. 
Vorauszahlungen wurden nicht vereinbart. Der neue Eigentümer erstellte die Betriebskostenabrechnung 
für 2010 im Jahr 2014. Der Wohnberechtigte verweigerte die Zahlung der Betriebskosten mit der 
Begründung, dass die Abrechnung spätestens innerhalb eines Jahrs nach Ende des 
Abrechnungszeitraums zu erstellen sei. 
Dies sah das Gericht ebenso. Der Eigentümer kann keine Erstattung von Betriebskosten verlangen, weil 
die Abrechnungsfrist überschritten ist. Entscheidend ist die Zielsetzung des Gesetzgebers, dem 
Wohnberechtigten schnell Sicherheit über die zu erbringenden Zahlungen zu geben und Unsicherheit über 
zurückliegende Abrechnungszeiträume zu vermeiden. Es darf letztlich nicht im Belieben des Eigentümers 
stehen, wann er Nebenkosten abrechnet. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn keine Vorauszahlungen 
zwischen den Parteien vereinbart sind. 

Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-Nutzernamens 
zuzurechnen 
Schon seit mehreren Jahren überwacht die Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe über 
Internetplattformen. Im Fokus stehen auch „Privatverkäufer“, die nur unter Angabe eines fiktiven 
Nutzernamens eine Vielzahl von Waren veräußern, aber die daraus erzielten Erlöse weder der 
Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Umsätze der Person zuzurechnen sind, 
unter deren Benutzernamen die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschiedenen Fall wurden auf der 
Plattform eBay über das Nutzerkonto eines Ehemanns über mehrere Jahre hinweg hunderte Verkäufe 
abgewickelt, die zu einem jährlichen Gesamtumsatz von über 20.000 € führten. Damit lag eine nachhaltige 
unternehmerische Tätigkeit vor. Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht abgeführt. 
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und seine Ehefrau jeweils 
als Einzelunternehmer erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Benutzernamen veräußert 
wurden. Dagegen wehrten sich die Eheleute erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt nur noch den 
Ehemann in Anspruch, weil er das Nutzerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte und damit zivilrechtlicher 
Vertragspartner des jeweiligen Verkaufsvorgangs war. 
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. 

Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Verkauf des Inventars eines Cafés 
und Neuabschluss des Mietvertrags 
Veräußert ein Unternehmer sein Unternehmen, unterliegt dies als Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht 
der Umsatzsteuer. Voraussetzung ist u. a., dass der Erwerber die wesentlichen Betriebsgrundlagen 
übernimmt und das Unternehmen fortführt. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf reicht bei einem Café, das in angemieteten Räumen 
betrieben wird, für eine Geschäftsveräußerung im Ganzen aus, wenn das bewegliche Inventar übertragen 
wird und der Erwerber unter Beteiligung des bisherigen Mieters mit dem Vermieter einen neuen 
Mietvertrag abschließt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Keine umsatzsteuerliche Lieferung bei Zurückbehalten wesentlicher 
Rechte 
Eine der Umsatzsteuer unterliegende Lieferung eines Gegenstands liegt nur dann vor, wenn die 
Verfügungsmacht auf den Leistungsempfänger übergeht. Entscheidend ist nicht der Übergang des 



 

 

zivilrechtlichen Eigentums. Entscheidend ist, dass der Leistungsempfänger faktisch so über den 
Gegenstand verfügen kann, als wäre er Eigentümer. 
Behält der Leistende wesentliche Rechte zurück, kann es an der Verschaffung der Verfügungsmacht und 
damit an einer umsatzsteuerbaren Lieferung fehlen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der 
Leistungsempfänger nicht über die Nutzung des Gegenstands frei entscheiden und diesen auch nicht frei 
weiterveräußern kann. Maßgeblich sind die Gesamtumstände des Einzelfalls. 
(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Nürnberg) 

Die Übernahme von Beiträgen für angestellte Rechtsanwälte ist 
Arbeitslohn 
Übernimmt der Arbeitgeber für bei ihm angestellte Rechtsanwälte Beiträge zur 
Berufshaftpflichtversicherung, zur Rechtsanwaltskammer, zum Deutschen Anwaltverein sowie die Umlage 
für das besondere elektronische Anwaltspostfach, so handelt es sich um steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
Das hat das Finanzgericht Münster entschieden. Demnach liege die Übernahme solcher Kosten durch den 
Arbeitgeber nicht in dessen ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse. 
Damit der angestellte Rechtsanwalt seine anwaltliche Tätigkeit ausüben kann, seien die 
Berufshaftpflichtversicherung und der Kammerbeitrag zwingende Voraussetzung. Auch die Beiträge zum 
Deutschen Anwaltverein seien unabhängig vom Anstellungsverhältnis und liegen im Interesse des 
angestellten Anwalts. Die Vorteile ergeben sich u. a. aus der beruflichen Vernetzung, dem vergünstigten 
Zugang zu Fortbildungsangeboten sowie Rabatten und Sonderkonditionen bei zahlreichen 
Kooperationspartnern des Deutschen Anwaltvereins. Gleiches gilt auch für die Einrichtung eines 
besonderen elektronischen Postfachs. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Zur Übernahme der Kammerbeiträge für Geschäftsführer von Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften hat der Bundesfinanzhof bereits ein überwiegend eigenbetriebliches 
Interesse des Arbeitgebers verneint. 

Abgrenzung einer steuerbegünstigten Entschädigung zu laufendem 
Arbeitslohn bei Verlust des Arbeitsplatzes 
Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen, z. B. wegen der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses, sind u. a. dann einkommensteuerlich begünstig, wenn sie dem betroffenen 
Arbeitnehmer in einem einzigen Veranlagungsjahr geballt zufließen. Darüber hinaus muss der Ausfall der 
Einnahmen von dritter Seite veranlasst worden sein (z. B. Kündigung durch den Arbeitgeber) oder der 
Arbeitnehmer muss unter einem nicht unerheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Druck 
gehandelt haben. Laufende Zahlungen bis zur Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses sind 
nicht tarifbegünstigt. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Arbeitnehmerin einen Aufhebungsvertrag mit ihrem Arbeitgeber 
geschlossen. Danach sollte sie bis zum Ende des Kalenderjahrs, dem Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses, ihre vollen laufenden Bezüge sowie eine einmalige Abfindung erhalten. Mit 
Wirkung zum 31. Mai kündigte die Arbeitnehmerin diesen Vertrag vorzeitig. Gemäß Vereinbarung sollte 
sich der Abfindungsbetrag in diesem Fall um den bis Dezember eingesparten Arbeitslohn erhöhen. Für die 
zugesagte Abfindungszahlung und den sich aus der vorzeitigen Kündigung ergebenden zusätzlichen 
Abfindungsbetrag beantragte die Arbeitnehmerin die ermäßigte Besteuerung (sog. Fünftelregelung). 
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass es sich bei den Vergütungen für die Monate Juni bis 
Dezember nicht um Einkünfte handelte, die ermäßigt zu besteuern sind. Die Arbeitnehmerin habe bei 
Abgabe der Kündigungserklärung aus eigenem Antrieb und ohne Druck gehandelt. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

An- und Abreisekosten zu auswärtiger Betriebsveranstaltung sind kein 
geldwerter Vorteil 
Anlässlich der Ehrung von Jubilaren hatte ein Arbeitgeber die gesamte Belegschaft zu einer abendlichen 
Veranstaltung eingeladen. Grundsätzlich konnten die Arbeitnehmer selbstständig anreisen. Es bestand 
jedoch auch die Möglichkeit, einen Shuttlebus in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung bezog das Finanzamt die Kosten für den Bustransfer in die Bemessungsgrundlage des den 
Arbeitnehmern zugewendeten geldwerten Vorteils ein. Hierdurch überschritten die Aufwendungen je 
Arbeitnehmer die 110 €-Freigrenze und führten damit zur Lohnversteuerung. 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass es sich bei den Transferkosten um Aufwendungen für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung ohne eigenen Konsumwert handelt und diese daher nicht in 
die Berechnung des geldwerten Vorteils einzubeziehen sind. 



 

 

Hinweis: Seit 2015 gilt statt der Freigrenze ein Freibetrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und 
teilnehmendem Arbeitnehmer für maximal zwei Betriebsveranstaltungen jährlich. 

Taxifahrer im Mietmodell unterliegen der Sozialversicherungspflicht 
Taxifahrer, die gegen ein kilometerabhängiges Entgelt Fahrzeuge von einer Taxizentrale mieten und 
ansonsten bei der Auftragsvergabe und -abwicklung wie festangestellte Fahrer eingesetzt werden, 
unterliegen der Sozialversicherungspflicht. Die Taxizentrale hat für sie Sozialversicherungsbeiträge zu 
entrichten. Dies hat das Sozialgericht Dortmund entschieden. 
Für eine abhängige Beschäftigung spreche in derartigen Fällen, dass die Fahrer weder über eine 
Konzession nach dem Personenbeförderungsgesetz noch über ein eigenes Taxi verfügen. Sie sind in den 
Betriebsablauf der Taxizentrale eingegliedert, der sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, und 
unterliegen deren Weisungen. Ein eigenes Unternehmerrisiko liegt bei ihnen nicht vor, denn ein solches 
entsteht erst, wenn auch Kosten für betriebliche Investitionen anfallen. Gehäufte Wartezeiten, so das 
Gericht, stellen kein für die sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung relevantes unternehmerisches 
Risiko dar. 

Dashcam-Aufnahmen: Verwertbarkeit als Beweismittel im 
Unfallhaftpflichtprozess 
Obwohl eine permanente anlasslose Aufzeichnung des gesamten Geschehens auf und entlang der 
Fahrstrecke eines Fahrzeugs mittels einer sog. Dashcam datenschutzrechtlich unzulässig ist, kann die 
Videoaufzeichnung im Unfallhaftpflichtprozess als Beweismittel verwertet werden. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts ist bei der vorzunehmenden Abwägung das Interesse des Geschädigten an 
der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche und sein Anspruch auf rechtliches Gehör höher zu 
bewerten als das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Unfallgegners, insbesondere sein Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und sein Recht am eigenen Bild. 
Datenschutzrechtlich zulässig ist eine kurze, anlassbezogene Aufzeichnung des Unfallgeschehens, etwa 
durch ein dauerndes Überschreiben der Aufzeichnungen in kurzen Abständen und Auslösen der 
dauerhaften Speicherung erst bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahrzeugs. 

Nachbarschaftshilfe: Haftung im Schadensfall? 
Hilft jemand einem anderen unentgeltlich und verursacht dabei einen Schaden, gehen Gerichte häufig 
davon aus, dass beide stillschweigend die Haftung ausgeschlossen haben, also gegenseitig nicht für 
Schäden haften. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg gilt dies allerdings nicht, wenn der Schädiger 
über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Nach Auffassung des Gerichts ist es wahrscheinlich, dass 
jemand zwar einen helfenden Freund von privater Haftung freistellen will. Nicht anzunehmen sei hingegen, 
dass er auch dessen Haftpflichtversicherung freistellen will. 

Zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging es um die örtliche Zuständigkeit des 
Landgerichts Hannover für eine Klage gegen eine GmbH, die zwar im Handelsregister mit Sitz und 
Geschäftsanschrift in Hannover eingetragen war, ihren Verwaltungssitz aber in Italien hatte. 
Der Bundesgerichtshof bejahte die Zuständigkeit des Landgerichts Hannover, weil die GmbH ihren 
Satzungssitz in Hannover hatte. Dem stand nicht entgegen, dass die GmbH dort keine unternehmerische 
Tätigkeit ausübte und auch keinen Gewerbebetrieb unterhielt. 

Wahlleistungsvereinbarung: Chefarzt muss Behandlung selbst 
durchführen 
In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall nahm eine Krankenkasse ein Krankenhaus 
auf Ersatz von Behandlungskosten in Höhe von ca. 30.000,00 € in Anspruch. 
Eine bei der Kasse Versicherte hatte während eines stationären Aufenthalts in dem Krankenhaus neben 
dem Krankenhausaufnahmevertrag eine Wahlleistungsvereinbarung geschlossen, in der eine 
Chefarztbehandlung vorgesehen war. 
Die dann notwendige Operation führte allerdings nicht der Chefarzt, sondern ein anderer Chirurg durch. 
Der Chefarzt nahm als Anästhesist an der Operation teil. Bei der Operation kam es zu Komplikationen, an 
deren Folgen die Patientin wenige Tage später verstarb. 



 

 

Das Gericht verurteilte das Krankenhaus zum Ersatz der Behandlungskosten. Nach Auffassung des 
Gerichts war die Operation rechtswidrig, weil die Patientin vorher nicht zugestimmt hatte, dass der Eingriff 
nicht von dem Chefarzt, sondern von einem anderen Arzt durchgeführt wurde. Dem stand auch nicht 
entgegen, dass der Chefarzt in anderer Funktion an der Operation teilgenommen hatte, weil insoweit kein 
Fall einer unvorhersehbaren Verhinderung vorlag. 

Untersuchungs- und Rügepflicht des Käufers beim Handelskauf 
Der kaufmännische Erwerber einer Ware hat diese unverzüglich auf Mängel zu untersuchen. Stellt er 
Mängel fest, hat er diese ebenfalls zeitnah dem kaufmännischen Verkäufer mitzuteilen. 
Kommt der Erwerber dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Ware als genehmigt, selbst wenn sie von 
Anfang an mangelhaft war. Der Käufer kann dann gegenüber dem Verkäufer nur noch Mängelansprüche 
geltend machen, wenn die Mängel bei der gebotenen Prüfung für ihn nicht erkennbar waren oder der 
Verkäufer die Mängel arglistig verschwiegen hat. 
Bei diesen im Handelsgesetzbuch normierten Grundsätzen handelt es sich um eine Schutzvorschrift 
zugunsten des Verkäufers. 
Zur Frage, was dem Käufer an Untersuchungspflichten zugemutet werden kann, hat der 
Bundesgerichtshof u. a. folgende maßgebliche Kriterien aufgestellt: 
· der für eine Überprüfung erforderliche Kosten- und Zeitaufwand, 
· die für den Durchschnittskäufer verfügbaren technischen Prüfungsmöglichkeiten, 
· das Erfordernis eigener technischer Kenntnisse für die Durchführung der Untersuchung bzw. die 

Notwendigkeit, die Prüfung von Dritten vornehmen zu lassen und 
· es darf vom Käufer insofern nichts Unbilliges verlangt werden, sodass die im Einzelfall zu fordernde 

Untersuchung nach Abwägung der jeweiligen Interessen dem Käufer im gebotenen Umfang zumutbar 
sein muss. 

Nach der Entscheidung des Gerichts ist der Käufer jedoch in keinem Fall verpflichtet, eine „Rundum-
Untersuchung“ vorzunehmen, um alle irgendwie in Betracht kommenden Mängel der Ware festzustellen. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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